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WIEN. Viele meinen, mit ihrer
Rechtsschutzversicherung in jeder

zeuglenker-Rechtsschutz, Scha-
denersatz-Rechtsschutz, Allgemei-

den“ Vertrauensanwaltes werden
dessen Beratungen nicht voll ver-
gütet, sondern nur fixe Sätze zwi-

Neben der Polizze bestimmen auch die A
schutzversicherung (ARB) den Inhalt des Ve
D I S Z I P L I N A R R E C H T

Richter stahl: Verweis
als Strafe zu wenig

WIEN (kom). „Ein Richter, der

Beste Chancen: Christiane Wendehorst
und Andreas Kletecka. [Uni Göttingen, APA]
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Vorschlag für
Welser-Nachfolge

Berufungskommission reiht
Kletecka und die Deutsche

Wendehorst als Erste.

WIEN (kom). Bei der Suche nach
Nachfolgern für Rudolf Welser,
Ordinarius für Zivilrecht an der
Universität Wien, und seinen
Fachkollegen Prof. Georg Wil-
helm ist eine Vorentscheidung
gefallen: Die Berufungskommis-
sion hat ihre Liste mit Beset-
zungsvorschlägen erstellt – zwei-
fach für die beiden Stellen, die al-
tersbedingt frei werden.
An erster Stelle stehen ex ae-

quo ao. Univ.-Prof. Andreas Kle-
tecka (Wien) und Christiane
Wendehorst, Professorin für Bür-
gerliches Recht, Medizinrecht, In-
ternationales Privatrecht und
Rechtsvergleichung in Göttingen.
An zweiter Stelle folgen Prof. Bri-
gitta Jud (Salzburg) und ao. Prof.
Christian Rabl (Wien). Dritte sind
die Professoren Brigitta Lurger
(Graz), Martin Schmidt-Kessel
(Osnabrück) und Monika Hinter-
egger (Graz). Die Entscheidung
liegt bei Rektor Georg Winckler.

88
rechtlichen Angelegenheit nach
Belieben Anwälte einschalten, Ge-
richts- und Verwaltungsverfahren
oder außergerichtliche Verhand-
lungen führen sowie Exekutionen
betreiben zu können, ohne selbst
zur Kasse gebeten zu werden.
Die meisten von ihnen irren:

Leider wird die Deckung oft uner-
wartet ganz oder teilweise abge-
lehnt, mit dem Hinweis, dass etwa
die Versicherungssumme über-
schritten werde oder das Risiko
gar nicht versichert sei.
Der Versicherungsvertrag be-

steht aus Polizze und Allgemeinen
Bedingungen für die Rechts-
schutzversicherung (ARB), unter
Umständen auch aus Antrag, Tarif,
Ergänzenden Bedingungen und
Sondervereinbarungen.
Die Polizze enthält regelmäßig

Angaben zu Laufzeit, Versiche-
rungssumme, zu den Bestandtei-
len des Versicherungsvertrags,
zum Versicherungsumfang (Pri-
vat- und/oder Berufsbereich; ein-
zelne versicherte Bereiche, die in
den ARB detailliert beschrieben
sind), zu den versicherten Perso-
nen und Objekten (Wohnungen,
Kfz usw.) und zur Prämienhöhe.
Mitunter sind ihr auch Sonderver-
einbarungen und Streitwertgren-
zen zu entnehmen.
Bei den ARB handelt es sich um

Formblätter, die unverändert allen
Für die, die selbst entscheiden.
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und Rechtsinformation, Kohlmarkt 16/2/1/13, 1010 Wien 
oder per E-Mail an office@informationsrecht.at

Information
unter www.informationsrecht.at

stiehlt und versucht, Sicherheits-
organe von der pflichtgemäßen
Anzeigeerstattung abzuhalten,
untergräbt die für die richterliche
Berufsausübung fundamental be-
deutsame Chance auf Akzeptanz
auf massivste Weise.“ Mit dieser
Begründung verlangt der Oberste
Gerichtshof eine strengere Diszi-
plinarstrafe als den zunächst ver-
hängten „Verweis“. Zumindest
eine Ausschließung von der Vor-
rückung sei geboten (Ds 5/06).

Verträgen des jeweiligen Versiche-
rers zu Grunde gelegt werden. Sie
teilen sich in „Gemeinsame“ und
„Besondere“ Bestimmungen. Die
gemeinsamen enthalten allgemeine
Definitionen über Versicherungs-
fall, zeitlichen, örtlichen und perso-
nellen Geltungsbereich, Leistungen
etc. der Versicherung. Die besonde-
ren Bestimmungen konkretisieren
den Schutzumfang in den einzel-
nen zu versichernden Gebieten,
was besonders wichtig ist.
richt
r Blick auf Deckungs-
erte Risken lohnt.

Als Gebiete kommen etwa in
Frage: Fahrzeug- und/oder Fahr-
ner Vertrags-Rechtsschutz, Rechts-
schutz für Grundstückseigentum
und Miete, Arbeitsgerichts-Rechts-
schutz, Beratungs-Rechtsschutz
oder Strafrechtsschutz. Neben die-
sen gängigen Bereichen bieten

manche Institute auch Rechts-
schutz für Randgebiete wie Daten-
schutz, Unternehmenspacht, Ärzte,
Vereine oder Franchisenehmer an.
Ein genauer Blick auf die Gren-

zen des Versicherungsschutzes
lohnt allemal:
I Im Allgemeinen Vertrags-
Rechtsschutz wird häufig eine
Streitwertobergrenze vereinbart.
Die tatsächlichen und behaupte-
ten Gesamtansprüche der Ver-
tragsparteien (Forderungen und
Gegenforderungen) dürfen die
vereinbarte Obergrenze ein-
schließlich einer allfälligen Tole-
ranz nicht überschreiten. Es emp-
fiehlt sich daher, auf die durch-
schnittlichen Streitwerte der eige-
nen Geschäftsfälle zu achten.
Regelmäßig sind zudem Kauf-

oder Mietverträge über Liegen-
schaften und Wohnungen oder
Kaufverträge über Kfz vom
Schutzbereich ausgenommen.
I Im Beratungs-Rechtsschutz
wird meist eine mündliche
Rechtsberatung monatlich durch
einen von der Versicherung beige-
stellten Anwalt, allenfalls zusätz-
lich ein anwaltliches Schreiben
STICHWORT
Rechtsschutzversicherungen
dienen primär dem Zweck, dem
Versicherten das Prozesskosten-
risiko abzunehmen – aussichts-
lose Prozesse ausgenommen.

Wozu heira
Vor- und Nachteile

ImMai heiraten traditionell vie-
le Paare. Aber wozu soll man
eigentlich genau heiraten?

Lässt man das Emotionale außer
Acht und konzentriert man sich
auf rechtliche Vor- und Nachteile,
so müsse man doch deutlich un-
terscheiden zwischen der Sicht-
weise aus der Position des Mannes
und jener einer Frau. Davon ist
Brigitte Birnbaum, Vizepräsiden-
tin der Rechtsanwaltskammer
Wien, überzeugt.
Zur Sicht der Frau: Für den Fall,

dass sie Kinder möchte, bringt die
Ehe eine Reihe von Vorteilen ge-
genüber einer Partnerschaft. So
hat die Ehefrau persönliche Unter-
haltsansprüche gegenüber ihrem
Ehemann (also für sich, nicht nur
für die Kinder), und wenn der
Mann stirbt, hat sie auch einen
Hinterbliebenenanspruch. Eine
unverheiratete Mutter hat diesen
finanziellen Vorteil nicht.
Auch die automatische Mitver-

sicherung beim Ehepartner ist ein
Vorteil der Ehe. Eine Ehefrau par-
tizipiert am Einkommen des ande-
ren mit dem Anspruch auf Teilung
im Falle einer Trennung. Die

pro Jahr versichert. Bei Heranzie-
hung eines „versicherungsfrem-
schen 22 und 80 Euro erstattet, so
dass zusätzliche Zahlungen fällig
werden könnten.
I Im Rechtsschutz für Grund-
stückseigentum besteht kraft ARB
regelmäßig kein Versicherungs-
schutz für den Vertrag über An-
kauf oder Verkauf des Grundstü-
ckes/der Wohnung.
I Im Schadenersatz-Rechts-
schutz ist die Geltendmachung
vertraglicher Schadenersatzan-
sprüchen üblicherweise vom De-
ckungsumfang nicht erfasst.
I Der Rechtsschutz aus Familien-
recht deckt die Wahrnehmung der
Interessen in Scheidungssachen in
der Regel nicht.
I Gelegentlich sehen Verträge
vor, dass bei Heranziehung eines
ten? Wegen d
einer Ehe gegenüber Leben

Haushaltsführung wird dabei als
ausreichender Anteil zur Schaf-
fung des ehelichen Vermögens an-
erkannt. Eine Lebensgefährtin
muss sich hier mit einem berei-
cherungsrechtlichen Anspruch be-
gnügen, und auch da muss sie erst
nachweisen, dass mit ihrem Part-
ner eine „Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts“ begründet wurde.
Aus Sicht des Mannes spricht

vergleichsweise weniger für eine
Ehe. Wer sehr gut verdient, hat ge-
wisse finanzielle Risken: Geht die
Ehe schief, muss er mit hoher
Wahrscheinlichkeit wesentlich hö-
here Unterhaltsansprüche beglei-
chen, als das der Fall wäre, wenn
er sich in einer Lebenspartner-
schaft befunden hätte. Eine Stär-

vom Versicherungsnehmer ausge-
wählten Anwaltes ein Selbstbehalt
von 10 oder 20% anfällt. Würde
hingegen ein von der Versicherung
bereitgestellter Anwalt herangezo-
gen, entfällt dieser.
I Die Kostendeckung für außer-
gerichtliche oder vorprozessuale
Mittel ist in den ARB vielfach aus-
geschlossen oder beschränkt.
Dr. Geraldine Stiehl ist Rechts-

anwaltsanwärterin in der Kanzlei
Dr. Rudolf C. Stiehl, www.stiehl.at
llgemeinen Bedingungen für die Rechts-
rsicherungsvertrags. [Clemens Fabry]

Nicht alles beim
selben Versicherer

Der optimale Versicherungs-
schutz kann nur erzielt
werden, wenn man genau

überlegt, in welchen Bereichen
rechtliche Probleme auftreten
können. Potenzielle Streitfälle soll-
ten im schriftlichen Antrag kon-
kret festgehalten werden.
Nur dann, wenn ein Gebiet (bzw.

der versicherungsinterne Code) in
der Polizze (nicht in den ARB) ge-
nannt wird, gilt das jeweilige Risiko
zumindest teilweise als versichert.
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RECHTSSCHUTZ. Genau
umfang und versic
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ung hält
as sie
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 Montag, 30. April 2007
er Kinder
sgemeinschaften.

kung erfährt die Position des Man-
nes allerdings dadurch, dass in der
Ehe automatisch die gemeinsame
Obsorge für Kinder besteht. Das
bedeutet für den Mann mehr Mit-
sprache, die er sich nicht erst ei-
gens vertraglich sichern muss.
Ein Vorteil, von dem beide Ehe-

partner in gleichem Umfang profi-
tieren, ist der des gesetzlichen
Erbrechts und auch des Pflicht-
teilsrechts. Ein Lebensgefährte
müsste, um zu erben, eigens im
Testament erwähnt werden.
Selbstverständlich gebe es auch

für alle Lebenspartnerschaften die
Möglichkeit, all diese Vorteile ver-
traglich herbeizuführen. Aus ihrer
Erfahrung als Anwältin mit einer
Spezialisierung auf Scheidungen
weiß Birnbaum allerdings auch,
dass die Männer, die vertraglich
eine Besserstellung der Frau in
Unterhaltsfragen vereinbaren,
„mit der Laterne“ zu suchen seien.
Weitaus häufiger werde verein-
bart, dass eben nicht zu viel ge-
zahlt werden müsse. Wer sich Kin-
der wünscht, dem sei aber immer
noch zu einer Ehe zu raten, egal
ob Männern oder Frauen. hes

Welche Teile des genannten Gebie-
tes versichert sind oder nicht, ist
den ARB zu entnehmen.
Bei der Auswahl des Versiche-

rungsinstituts empfiehlt es sich, das
Angebot an zu versichernden Rand-
bereichen zu beachten. Und:
Schließen Sie die Rechtsschutzver-
sicherung woanders ab, als alle an-
deren Versicherungen. Keine Versi-
cherung unterstützt Sie wirklich
gern bei der Geltendmachung von
Ansprüchen gegen das eigene Haus.
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